
Ausfüllhilfe 
 

zum Antrag auf Förderung für Lade- oder Tankinfrastruktur  
(für reine Batterieelektrofahrzeuge, von außen aufladbare Hybridelektrofahrzeuge und 

Brennstoffzellenfahrzeuge) 
 

  
Die notwendigen Unterlagen zur Antragstellung gliedern sich in die vier folgenden Vordrucke:  
 
1. Antrag auf Förderung für Lade- oder Tankinfrastruktur 
 
Hinweis: Dem Antrag ist ein Angebot der Ausgaben für die Infrastruktur pro Standort 
beizufügen. 
 
2. Kontrollformular (Pflichtanlage zu jedem Antrag)  
Nur mit Unterschrift auf dem Kontrollformular ist Ihr Antrag rechtsverbindlich gestellt.  
 
3. Anlage 1 a/b „weitere Standorte - Angaben und Ausgaben zu der Lade- 
Tankinfrastruktur“ (Optionale Anlage)  
Sollten Sie die Förderung von weiteren Standorten beantragen, nutzen Sie bitte die Anlage 
1a/b. 
  
Hinweis: Die Anlage 1 ist nicht zu nutzen, wenn Sie zu einem bereits eingereichten Antrag 
weitere Standorte nachmelden wollen. In diesem Fall ist ein neuer Antrag zu stellen.  
 
4. Anlage 2 a/b „weitere Lade- oder Zapfsäulen zum Standort - Angaben und Ausgaben 
zu der Lade- bzw. Tankinfrastruktur“. (Optionale Anlage)   
Sollten Sie die Förderung von mehr als Zehn Lade- oder Zapfsäulen beantragen wollen 
nutzen Sie bitte die Anlage 2a/b. 
 
 
Weitere Hinweise  
Die Antragstellung auf Förderung von Lade- oder Tankinfrastruktur sowie die Übermittlung 
des Kontrollformulars und der Anlagen sind ausschließlich auf elektronischem Wege über 
das elektronische Antragsportal des Bundesamtes auf der Internetseite https://antrag-
gbbmvi.bund.de 
möglich. 

Eine ausführliche Bedienungsanleitung zum elektronischen Antragsportal können Sie im 
eService-Portal aufrufen (siehe Rubrik „Bedienungsanleitung“). Weitere Informationen und 
Hinweise stehen Ihnen auch auf der Internetseite des Bundesamtes unter der Adresse 
www.bag.bund.de zur Verfügung.  
 
 
Beispiel  
Anhand des folgenden Beispiels wird das Ausfüllen der Vordrucke veranschaulicht.  
Das Unternehmen Reinhard Wendel Transport GmbH beschäftigt 60 Mitarbeiter, hat einen 
Jahresumsatz von 20 Mio. Euro, eine Jahresbilanzsumme von 20 Mio. Euro und ist Halter 
von 12 Nutzfahrzeugen. Es handelt sich um ein mittleres Unternehmen (siehe „Merkblatt 
KMU“).  
Das Unternehmen beabsichtigt an zwei Standorten je zwei Ladesäulen zu errichten. 

 

 

Sollten Sie Infrastrukturen für Sonderfahrzeuge beantragen wollen bitten wir Sie diese ausschließlich über den Sonderaufruf zu beantragen.  

https://antrag-gbbmvi.bund.de/
https://antrag-gbbmvi.bund.de/


 

 

 

Änderungen der Angaben zum/zur Antragsteller/in sind umgehend mitzuteilen. Zur Vereinfachung stellt das Bundesamt für 
Güterverkehr ein entsprechendes Formular „Änderungsmitteilung“ im eService-Portal zur Verfügung. 

 

Geben Sie - sofern bereits bekannt - das Geschäftszeichen 
des Bundesamtes für Güterverkehr ohne die Ziffern nach der 
Raute (#) an. Hinweis: Beim ersten Antrag auf Förderung im 
Förderprogramm KsI ist noch kein Geschäftszeichen bekannt 
und daher ist auf eine Eintragung zu verzichten. Bitte tragen 
Sie kein Geschäftszeichen aus anderen Förderprogrammen 
des Bundeamtes ein. 

Geben sie an, ob 
es sich hier um 
eine 
Erstanschaffung 
oder um eine 
Erweiterung 
handelt. 

Kreuzen Sie an, welche 
Art der Infrastruktur 
beantragt wird. 

Tragen Sie bitte den vollständigen Namen des 
Antragstellers/der Antragstellerin ein. Wählen 
Sie anschließend die passende Rechtsform aus. 

Wählen Sie die Art der nationalen Kennung aus. Sollte Ihr Unternehmen 
im Handelsregister eingetragen sein, geben Sie bitte die vollständige 
Firmen- oder Unternehmensbezeichnung laut der 
Handelsregistereintragung ein. Bitte tragen Sie ebenfalls das zuständige 
Registergericht und die Registernummer ein. Sollten Sie nicht im 
Handelsregister eingetragen sein, wählen Sie bitte eine andere „Art der 
nationalen Kennung“ aus und ergänzen Sie das Eingabefeld. 

Tragen Sie bitte die Straße, Hausnummer, Postleitzahl und den Ort 
Antragstellers/der Antragstellerin ein. Wählen Sie das entsprechende 
Bundesland aus. 

 Bitte wählen Sie den Wirtschaftszweig aus. 

 

Bitte tragen Sie hier die 
Antrags-ID des dazugehörigen 

Antrags auf Förderung von 
Nutzfahrzeugen ein. 

Sollten Sie Infrastrukturen 
für Sonderfahr-zeuge 

beantragen wollen, bitten 
wir Sie diese ausschließlich 
über den Sonderaufruf zu 

beantragen. 



 

 

 

Änderungen zur Ansprechperson oder zur Kommunikationsverbindung sind umgehend mitzuteilen. Zur Vereinfachung stellt 
das Bundesamt für Güterverkehr ein entsprechendes Formular „Änderungsmitteilung“ im eService-Portal zur Verfügung. 

 

Bitte erfassen Sie die korrekte und vollständige deutsche 
Bankverbindung des antragstellenden Unternehmens. IBAN und 
BIC sind ohne Leerzeichen einzutragen. Bitte beachten Sie, dass 
nur deutsche Bankverbindungen zulässig sind.  

Änderungen der Bankverbindung sind umgehend mitzuteilen. Zur 
Vereinfachung stellt das Bundesamt für Güterverkehr ein 
entsprechendes Formular (Änderungsmitteilung) zur Verfügung. 

Bei Antragstellung durch eine/einen Bevollmächtigte/n, 
tragen Sie bitte den Firmennamen (sofern vorhanden), den 
Namen und Vornamen sowie die Anschrift und Kontaktdaten 
des/der Bevollmächtigten ein. 

Eine schriftliche Vollmacht ist nur auf Anfrage durch das 
Bundesamt für Güterverkehr vorzulegen. 

Bitte geben Sie für Rückfragen o. ä. die 
Kontaktdaten der Ansprechperson an. 
Achten Sie insbesondere auf die exakten 
Angaben von Telefonnummer und E-
Mail-Adresse. 

Bitte wählen Sie aus, ob der Antrag von Ihnen (s. 1.1 
Antragsteller/in) oder einem/einer bevollmächtigten 
Dritten im eService-Portal eingestellt wird. 



 

 

 

Geben Sie bitte an ob eine Machbarkeitsstudie 
durchgeführt wurde.  

Kreuzen Sie bitte an, wie viele Nutzfahrzeuge auf den/die Antragsteller/in 
zugelassen sind. 

Bitte beachten Sie: Diese Angaben dienen ausschließlich statistischen Zwecken 
und haben keine Auswirkung auf die Förderung. 

Geben Sie bitte an ob bereits eine eigene 
Lade- oder Tankstruktur vorhanden ist. 

Kreuzen Sie bitte an, ob das antragstellende Unternehmen 
die Kriterien für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
erfüllt. Beachten Sie hierzu das „Merkblatt – Definition 
KMU“. Sollten Sie kein Unternehmen i.S.d. KMU-Definition 
sein, kreuzen Sie bitte „kein KMU“ an. Bitte beachten Sie: 
Diese Angaben dienen ausschließlich statistischen Zwecken 
und haben keine Auswirkung auf die Förderung. 



 

 

 

Bitte bestätigten Sie, dass mit dem Vorhaben 
noch nicht begonnen wurde. 

Bitte bestätigten Sie, die Standortfestlegung 
vor Antragstellung. 

Bitte bestätigen Sie, dass die Infrastruktur 
allen Anforderungen entspricht. 

Bitte bestätigen Sie, die Vorgaben, wenn die 
Infrastruktur öffentlich zugänglich gemacht wird. 



 

Der geplante Beginn der Maßnahme darf nicht vor Bewilligung (Erhalt 
des Zuwendungsbescheides) erfolgen.  

Bitte geben Sie an ob Sie Endnutzer der Infrastruktur sind oder Miet- 
bzw. Leasinggeber.  

Hier bitte alle klimaschonenden Nutzfahrzeuge eintragen die 
die Ladeinfrastruktur nutzen können. 

Bitte tragen Sie alle standortrelevanten Daten ein. 



 

Achten Sie bitte auf eine korrekte Aufteilung aller 
Kosten aus dem eingereichten Angebot. 

Falls mehr als 10 Ladesäulen gewünscht sind bitte Anlage 2a nutzen. 

Tragen Sie hier bitte alle Angaben 
zu den Ladesäulen ein. 

Geben Sie bitte an ob es sich um eine stationäre 
oder mobile Ladeinfrastruktur handelt.  

Geben Sie entsprechend Ihrer Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug an, ob die Angaben in Netto oder 
Brutto aufgeführt worden sind. 



Achten Sie bitte auf eine korrekte Aufteilung aller 
Kosten aus dem eingereichten Angebot. 

Falls mehr als 10 Zapfsäulen gewünscht sind bitte Anlage 2a nutzen. 

Tragen Sie hier bitte alle Angaben 
zu den Zapfsäulen ein. 

Geben Sie bitte an ob es sich um eine 
Containerlösung, einer mobilen Tankstelle oder eine 
fest installierte Wasserstoff Tankstellehandelt. 

Geben Sie entsprechend Ihrer Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug an, ob die Angaben in Netto oder 
Brutto aufgeführt worden sind. 



 

 

 

Geben Sie bitte an, ob der/die Antragsteller/in Leasing- 
oder Mietgeber/in ist. Sollte es sich bei dem/der 
Antragsteller/in um ein/e Leasing- oder Mietgeber/in 
handeln, beachten Sie bitte die Besonderheiten im 
„Merkblatt für Miet- und Leasinggeber/innen“. 

Bitte bestätige das keine weiteren 
öffentlichen Mittel für das Projekt in 
Anspruch genommen werden dürfen. 

Lesen Sie bitte alle Erklärungen zu Ziffer 5 
durch und bestätigen Sie durch Ankreuzen, 
dass Sie diese zur Kenntnis genommen 
haben. 

Geben Sie bitte an, ob Sie Förderungen für weitere 
Standorte beantragen möchten. Nutzen Sie dafür die 
Anlagen 1a für Ladeinfrastruktur und die Anlage 1b 
für Tankinfrastruktur.  



 

 

 

Sämtliche Angaben sind subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) und Verstöße sind 
strafbewährt. Lesen Sie die Erklärungen daher sorgfältig durch. Diese sind zu beachten und einzuhalten. 



 

 

Das unterschriebene und ggf. mit Firmenstempel versehene Kontrollformular 
ist mit dem Antrag zu übermitteln. 

Sollten Sie die Förderung für mehr als 10 Ladensäulen 
oder mehr als einen Standort beantragen wollen sind dem 
Antrag die Anlagen 1a) und 2a) hinzuzufügen. 

Das unterschriebene Kontrollformular und das Angebot 
für die beantragte Infrastruktur je Standort ist mit dem 
Antrag zu übermitteln. 

 



 

 

Geben Sie – sofern bereits bekannt – das Geschäftszeichen des 
Bundesamtes für Güterverkehr ohne die Ziffern nach der Raute (#) 
an. 
Hinweis: Beim ersten Antrag auf Förderung (KsNI) ist noch kein 
Geschäftszeichen bekannt.  
Bitte geben Sie kein Geschäftszeichen aus anderen 
Förderprogrammen des Bundesamtes ein. 

Bei Unterzeichnung des Kontrollformulars durch 
den/die Antragsteller/in selbst sind hier die 
entsprechenden Absenderdaten einzutragen. 
Erfolgt die Unterzeichnung durch eine/einen 
Bevollmächtigten sind hier die Angaben des/der 
Bevollmächtigten einzutragen.  



Das Kontrollformular ist mit Ort und Datum, sowie Unterschrift und ggf. 
Firmenstempel zu versehen. Der elektronische Antrag gilt erst als 
rechtswirksam, wenn das unterschiebne Kontrollformular zusammen mit dem 
Antrag [inkl. (Pflicht-)Anlage/n] über das eService-Portal an das Bundesamt 
übermittelt wurde.  



 

Geben Sie bitte an ob es sich um eine 
stationäre oder mobile Ladeinfrastruktur 
handelt.  

Tragen Sie hier bitte alle 
Angaben zu den Ladesäulen 
ein. 

Falls mehr als 10 Ladesäulen gewünscht sind bitte Anlage 
2a nutzen. 

Geben Sie entsprechend Ihrer Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug an, ob die Angaben in Netto oder 
Brutto aufgeführt worden sind. 



 

Geben Sie bitte an ob es sich um eine 
Containerlösung, einer mobilen Tankstelle oder eine 
fest installierte Wasserstoff Tankstellehandelt. 

Geben Sie entsprechend Ihrer Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug an, ob die Angaben in Netto oder 
Brutto aufgeführt worden sind. 

Tragen Sie hier bitte alle Angaben 
zu den Zapfsäulen ein. 

Falls mehr als 10 Zapfsäulen gewünscht sind bitte Anlage 2a nutzen. 




